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Bauerneuerung

Hans Bir und Martin Aemmer, Zirich

Schweizer Ingenieur und Architekt

Hochwasserschutz
Reussbrucke Felli

Instandsetzung der Nationalstrasse A2 im Kanton Uri

Mit den Instandstellungsarbeiten
der Reussbriicke Felli wurde auch
die Hochwassertauglichkeit der
Briickenpfeiler untersucht. Der vor-
liegende Fachartikel zeigt, wie flach
fundierte Briicken nachtraglich
gegen extreme Hochwasserereignis-
se geschiitzt werden konnen, und
welche Untersuchungen sowie Vor-
gehensweisen fiir einen wirtschaft-
lich optimierten Hochwasserschutz
notwendig sind.

Die im Auftrag vom Amt fur Tiefbau
durchgefiihrte  Sondierkampagne ergab,
dass die untersuchten Pfeiler RO 4 und ROS
nur zum Teil auf Fels fundiert sind (Bild 2,
S.9,Bild 3,S.10). Ausserdem konnte davon
ausgegangen werden, dass die Pfeiler LO1
und LO2 ebenfalls nicht oder nur ungenii-
gend auf gesundem Fels fundiert sind.

Ein Geologiebiiro wurde mit der Aus-
fuhrung einer geologischen Detailkartie-
rung des Reussabschnitts bei der Felli-
briicke beauftragt. Die Oberflichengeolo-
gie der Ufer im Bereich der Pfeilerfunda-
mente wird durch erosionsgefihrdete
Lockergesteinsmassen und Zonen aus an-
stchendem Fels gebildet. Das Flussbett
setzt sich aus feinerem Grundmaterial und
ciner inhomogenen Verteilung grober Re-
sidualblocke zusammen. Die Eigenschaf-
ten des Grundmaterials wurden durch eine
Geschiebeanalyse in Form von Linienpro-
ben bestimmt.

Ferner wurde die Bildung von Mur-
gingen im Fellital und deren maogliche
Ausdehnung bis zur Einmtndung des Fel-
libachs in die Reuss beurteilt. Die Unter-
suchungen kamen zum Resultat, dass auf-
grund des vorhanden Schuttpotentials nur
beischrseltenen Niederschlagsereignissen
mit einem Vordringen von Murgingen bis
zur Reuss im Bereich der Fellibriicke zu
rechnen ist.

Schaden beim Hochwasser 1987

Wiihrend des Unwetters von 1987 wurde
das Lockergestein, das durch Blockwiirfe
gesichert war, tiber den Lehrgertstfunda-
menten des nordlichen und mittleren Pfei-
lerpaars weggespiilt. An den Fundationen

der Brickenpfeiler entstanden keine Ero-
sionsschiden, was darauf hinweist, dass an
dieser Stelle noch keine tieferen Sohlen-
erosionen aufgetreten sind. Offensichtich
wurde bei diesem Ereignis der Grenzab-
fluss fiir das Entstehen von weitriumigen
Instabilititen der mit grossen Residual-
blécken besetzten Reusssohle noch nicht
erreicht.

Hochwasserhydrologie und Schutz-
ziele

Das Hochwasser von 1987 diirfte bei
der Fellibriicke vor dem Zusammenfluss
mit dem Fellibach eine Abflussspitze von
600 m’/s aufgewiesen haben, was etwa
einem 100jihrlichen Ereignis entspricht.
Der Fellibach erhdhte damals den Reuss-
abfluss um weniger als 30 m’/s. Fiir klei-
nere Wiederholungsperioden  (Jihrlich-
keiten) ergaben die hydrologischen
Untersuchungen folgende Hochwassers-
abfliisse der Reuss [1]:

Jahrlichkeit und Hochwasserabfluss

10 Jahre
350 m’/s

50 Jahre
470 m'/s

2 Jahre
230 m'/s

Gemiiss der «Richtlinie fiir den Hochwas-
serschutz> des Kantons Uri muss die Felli-
briicke (Infrastrukturanlage von nationa-
ler Bedeutung) als Sonderobjekt betrach-
tet werden, bei dem eine Hochwasser-
menge von 600 m*/s (HQ100) noch schad-
los abfliessen kann [2]. Bei grosseren
Hochwasserabfliissen sind  beschrinkte
Erosionsschiden Uferbereich  der
Briickenpfeiler tolerierbar. Die Erosionen

im

diirfen aber bis zum sogenannten Extrem-
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hochwasser (EHQ) von 1000 m/s die Auf-
standsflichen der Pfeilerfundamente nicht
erreichen. Sobald die Fundamente genii-
gend unterspilt werden, treten katastro-
phale Schiden (bis zum Einsturz) an den
Bricken auf.

Schadenszenarien und Riskiko-
beurteilung der Briickenfundation

Aufgrund der wasserbaulichen Untersu-
chungen kann eine Unterspiilung der
Briickenpfeilerfundamente fir extreme

Abfliisse iiber 600 m*/s (HQ100) durch die

folgenden Szenarien nicht ausgeschlossen

werden:

«  Grossriumiges Aufreissen des Soh-
lengeftiges mit entsprechender Tiefen-
erosion und daraus resultierenden
Ufererosionen.

« Lokale Kolke im Bereich der Fun-
dationen durch Kurvenstromung,
Mianderbildung und Aufprallen ab-
gelenkter Wassermassen.

«  Murgangereignis im Fellibach mit ent-
sprechender Materialablagerung in
der Reuss.

Beim Pfeilerpaar Mitte, oberer Teil (ROS),

ist der Erosionsbeginn der Sohle infolge

des Grundmaterialtransports bereits bei

Abfliissen ab 600 m’/s zu erwarten. Im un-

teren Teil dieses Pfeilerpaars (LO2) be-

steht diese Gefahr erst ab 900 m’/s. Beim

Pfeilerpaar Nord (RO4, LO1) setzt im

Falle einer Materialablagerung infolge

eines Murgangs des Fellibachs und der

damit verbundenen Erhéhung des Ener-
gieliniengefilles die Sohlenerosion ab
etwa 800 m’/s ein. Das Pfeilerpaar Mitte ist

zudem bereits bei Abfliissen zwischen 600

und 800 m’/s durch Kurvenkolke gefihr-

det, sofern diese nicht durch in der Sohle
vorhandene Residualblécke verhindert
werden.

Ohne die Realisierung von Schutz-
massnahmen, betrigt bei einer Nutzungs-
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dauer der Fellibriicke von 100 Jahren das
Risiko, dass die gefihrdeten Pfeiler in die-
ser Zeit durch Hochwasser unterspiilt wer-
den, betrichtiche 50% (Bild 1). Werden
hingegen wasserbauliche Massnahmen
gemiss den Empfehlungen der erwihnten
Richtlinie getroffen, reduziert sich das
Risiko in der betrachteten Nutzungsdauer
auf 10%. Die Chance fiir das Auftreten eines
schidlichen Hochwassers wiithrend der
Nutzungsdauer der Fellibriicke wird auf1:9
verkleinert.

Angesichts des hohen Schadenpoten-
tials im Falle einer Unterspiilung der
Briickenfundamente der A?2-Fellibriicke
(Einsturzgefahr, langzeitige Verkehrsun-
terbriiche) kénnen mit dieser Risikobe-
trachtung die vorgeschlagenen Schutz-
massnahmen als erforderlich beurteilt wer-
den.

Varianten und gewdahltes Konzept
fuir den Hochwasserschutz

Hochwasserschutzmassnahmen kon-
nen entweder am Objekt selbst oder am
Gewiisser realisiert werden. Die mogli-
chen Schutzbauten lassen sich wie folgt
unterscheiden:

=
Objektschutzmassnahmen: Nachtrigliches
Unterfangen der Brickenpfeilerfundation
bis auf sichere Erosionstiefe oder auf an-
stehenden Fels sowie Umfassen der Pfei-
lerfundamente mit Stiitzmauern und
Wandsystemen, Pfahlwinden usw.

-
Schutzbauten am Gewiisser: Anreichern
der Reusssohle und -ufer mit zusitzlichen
Residualblécken in den fiir die Pfeiler mass-
gebenden Bereichen

Im Falle der Fellibriicke wurde das Kon-
zept mit  Schutzbauten am  Gewisser
den Objektschutzmassnahmen vorgezo-
gen. Die gewihlten Schutzbauten am Ge-
wisser miissen schidliche Sohlen- und
Ufererosionen im Bereich der Pfeilerfun-
damente  bis  zum  Bemessungsabfluss
(EHQ) verhindern. Theoretisch kann eine
Stabilisicrung von Sohle und Ufer durch
das Anreichern von gentigend schweren
Blocken erreicht werden. Aus praktischen
Griinden stand aber der Einbau von kiinst-
lichen Residualblocken aus diagonal ge-
trennten Betonwiirfeln bzw. -quadern, ge-
stiitzt auf die Erfahrungen beim Hochwas-
serschutz in Goschenen und Gurtnellen,
im Vordergrund [3,4].

Die so entstehenden Betonprismen
sind gegentiber der Stromung  wider-
standsfihig, verkanten sich in der Sohle
Ufer.
Zudem lassen sie sich unter Berticksichti-

und stabilisicren  zusitzlich — die

gung der vorhandenen Felsblocke anord-
nen. Die beim Aushub anfallenden Fels-
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2
Betonprismen Pfeiler-
paar Mitte (RO5)

blocke konnen in die Betonprismen ein-
gebunden werden und im besten Fall die
geplante Anzahl der kinstlichen Blocke
reduzieren.

Die kiinstlichen Residualblocke wer-
den nicht tiber die ganze Sohle verteilt ein-
gebaut, sondern beschrinkt auf lokale Be-
reiche, die massgebend fiir den Schutz der
Pfeiler sind. Die Betonprismen sind in der
Sohle bzw. in den Uferfuss eingegraben, so
dass sie erst bei einem grosseren Hoch-
wasser freigelegt und hydraulisch wirksam
werden (Bild 2). Der iiber die natiirliche
Flusssohle ragende Teil der Betonprismen
wurde mit grosseren Blocken aus dem
Aushub und Steinbruch (Einzelmass 30 bis
60 kIN) iiberdeckt und anschliessend der
natiirlichen Sukzession tiberlassen.

Grundlage zur Bemessung der
Betonprismen

Die Wirkung der kiinstlichen Residual-
blocke auf die Sohlenstabilitit wurde mit
dem im Geschiebebericht zum Hochwas-
ser 1987 beschriebenen Blockmodell abge-
schitzt [5]. Durch den Einbau dieser Be-
tonprismen konnen das Reibungsgefille
bzw. die massgebenden Parameter der
Sohle D (iquivalenter Durchmesser einer
Kugel mit gleicher Blockmasse) und n
(oberflichliche Konzentration der Resi-
dualblcke) fiir die Bestimmung des Trans-
portbeginns so verindert werden, dass der
geforderte  Grenzabfluss Qu>EHQ er-
reicht werden kann (Bild 3).

In einem ersten Schritt missen bei der
Bemessung  der  kiinstlichen  Residual-
blocke die Kantenlinge sowie die zu ver-
setzende Anzahl der Blocke abgeschitzt
werden. Aus Griinden der Ausfithrung
sollten die Kantenlinge der Wiirfel nicht
grosser als 4 m (Blockgewicht 2-:80 t) und
der Blockabstand nicht kleiner als 1 m ge-
withlt werden. Die gewiihlte Kantenlinge
der Betonprismen muss in cinen dquiva-
lenten Durchmesser einer Kugel mit iden-
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tischer Blockmasse umgerechnet werden.
Unter Berticksichtigung der in der zu un-
tersuchenden Zone vorhandenen natiirli-
chen Residualblécke lassen sich nun die
durch das Hinzufigen von kinstlichen
Blocken veridnderten, massgebenden Pa-
rameter D und n der Sohle ermitteln. Mit
dem Blockmodell kann aufgrund der gein-
derten Parameter D und n der neue Grenz-
abfluss Qg fiir den Transportbeginn der
Sohle mit eingegrabenen Betonprismen
berechnet werden.

Bauausfiihrung

Die im Bereich der Briickenpfeiler und
-fundamente ausgefithrten Hochwasser-
schutzmassnahmen durften keine unzulis-
sigen Deformationen und Verdrehungen
der Briickenkonstruktion verursachen.
Die  Deformationsvorgaben  fir  die
Briickenfundamente (zentrische Setzung
s <20 mmund Setzungsdifferenz As < 10 mm
quer und lings zur Briicke) waren zwin-
gend einzuhalten. Die Stabilititsbedin-
gungen der Boschung sowie die Gleit- und
Grundbruchsicherheit der Fundamente
waren ebenfalls zu gewihrleisten.

Die Bauausfithrung wurde mit Hilfe
der Beobachtungsmethode vorgenom-
men. Dies setzt voraus, dass auf der Bau-
stelle mit rechtzeitig durchfithrbaren Mass-
nahmen auch schlechtere Bedingungen
abgedecktwerden oder allfillige Entwurfs-
inderungen moglich sind.

3
Beispiel: Bemessung der kiinstlichen Residual-
blocke beim Pfeilerpaar Nord

Natiirliche Anreicherung
Sohle mit Betonprismen
D [m] 3.9 4,1
n [Anzahl/m™| 0,004 0,006
Qd [mYs] 800 >1000
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Folgende zusitzliche Massnahmen
wurden im Leistungsverzeichnis beschrie-
ben und kostenmissig teilweise bertick-
sichtigt:

« Sofortiges Auffiilllen der Baugrube
seitlich der Pfeilerfundamente
. Nach dem Voraushub folgt ein etap-
pierter Aushub fiir einzelne Beton-
prismen in der Abschachtungsbau-
weise
« Flussseitig abgestiizte, schrige Stahl-
spriesse
Im Bereich der Pfeilerfundamente wurden
die Arbeiten wie folgt ausgefithrt: Nach
Erstellen der Schutzdimme und der Trans-
portpiste erfolgte der Hanganschnitt bzw.
Voraushub bis 4,50 m oberhalb der End-
aushubkote. Nach Einbringen eines Be-
tonriegels mit Versetzen einer Ankerlage
wurde anschliessend der Aushub fiir zwei
Betonprismen ausgefiihrt. Die Sicherung
der steil ausgefithrten Boschung von 2:1
bestand dank der festgestellten Unter-
grundverhiltnisse lediglich aus Drahtnet-
zen und in Ausnahmefillen aus Spritzbe-
ton. Zehn Tage nach dem Betonieren der
Prismen wurden diese hinterfiillt und mit
Felsblocken zugedeckt. Falls moglich,
waren die Betonprismen mit der Zement-
sorte CEM 1/32.5 auszufithren, um einen
langsameren Anstieg der Hydrationswiir-
me des Frischbetons zu erreichen. Ausser-
dem durfte das Maximalkorn des Zu-
schlags erhoht werden.

Schweizer Ingenieur und Architekt
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Arbeitsablauf und Bauprogramm

Der Arbeitsablauf hing von der Wasser-
fithrung, der Baustelleninfrastruktur und
der Verkehrsfithrung der Kantonstrasse
ab. Das Baugebiet lag auch in der Einfluss-
zone der Briickeninstandsetzungsarbei-
ten. Der Bauablauf war so zu koordinie-
ren, dass ein Bauhochwasser von bis zu
350 m’/s (HQ10) schadlos abfliessen konn-
te. Die Schutzdimme, Installationen, Ma-
terialdepots und Fluchtstandorte fiir Geri-
te und Maschinen waren dementspre-
chend auszulegen. Aus Umweltschutz-
griinden durfte die provisorische Trans-
portpiste nicht im Reussbett geschiittet
werden.

Im Bauprogramm war aus hydrologi-
schen Griinden zu berticksichtigen, dass
bestimmte Verbauungsmassnahmen erst
ab Dezember beginnen konnten und bis
Ende Februar abgeschlossen werden muss-
ten. Die beiden Krane fiir die Brickenin-
standsetzungsarbeiten standen ebenfalls
nicht wihrend der gesamten Bauzeit der
Hochwasserschutzmassnahmen zur Ver-
fiigung. Mit dem Installationsbeginn im
Oktober 96 und der Bauabnahme im Mirz
97 betrug die Bauzeit fiir diese Hochwas-
serschutzmassnahmen rund " Jahr.

Adressen der Verfasser:

Hans Bdr, dipl. Bau-Ing. HTL, Martin Aemmer,
dipl. Bau-Ing. ETH/SIA, Electrowatt Engin-
cering AG, Bellerivestrasse 36, 8034 Zirich

Literatur

(1]
Versuchsanstalt fiir Wasserbau, Hydrologie und
Glaziologie (VAW): Hydrologie des Hochwas-
sers vom 24./25. August 1987 im Urner Reusstal
(unveréffentlicht), 1989

(2]
Kanton Uri: Richtlinie fiir den Hochwasser-
schutz. Juni 1992

(3]
Schleiss A: Flussbauliche Massnahmen an der
Reuss zum Hochwasserschutz von Gurtnellen.
wasser, energie, luft, Heft 5/6, S.93-98, 1996

[4]
Schleiss A., Aemmer M., Philipp E., Weber H.: Ero-
sionsschutz an Gebirgsfliissen mit eingegrabe-
nen Betonprismen. wasser, energie, luft (Verof-
fendichung 1998)

(5]
Versuchsanstalt fiir Wasserbau, Hydrologie und
Glaziologie (VAW): Flussmorphologie des Mit-
tellaufs zwischen Goschenen und Amsteg.
Geschiebeumlagerungen wihrend des Hoch-
wasserereignisses vom 24./25. August 1987 zwi-
schen dem Urnerloch und Urnersee. Bericht zu-
handen des Bauamts Uri (unveroffentlicht), 1992

o
o




	Hochwasserschutz Reussbrücke Felli: Instandsetzung der Nationalstrasse A2 im Kanton Uri

